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1. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 309 025 542, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

2. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 339 470, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

3. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 307 038 141, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 

4. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 352 796, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

5. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 333 820, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

6. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 315 868, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 
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7. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 273 208, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 

8. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 258 704, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für kraftlos 
erklärt. 

9. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 283 777, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

10. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 

Das Sparkassenbuch Nr. 300 273 018, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des Aufgebo-
tes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu machen, da 
andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 
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11. Bekanntmachung 

über die Vertretungstätigkeit der Schiedspersonen in der Stadt Schwerte 

Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 01.12.2010 folgende Ringvertretung der Schiedsperso-
nen als Dauervertretung beschlossen: 

die Schiedsperson im Bezirk I vertritt die Schiedsperson im Bezirk II 

die Schiedsperson im Bezirk II vertritt die Schiedsperson im Bezirk I 

 
die Schiedsperson im Bezirk III vertritt die Schiedsperson im Bezirk IV 

die Schiedsperson im Bezirk IV vertritt die Schiedsperson im Bezirk III 

 
die Schiedsperson im Bezirk V vertritt die Schiedsperson im Bezirk VI 

die Schiedsperson im Bezirk VI vertritt die Schiedsperson im Bezirk V 

Der Direktor des Amtsgerichtes Schwerte hat die Einführung dieser Ringvertretung mit Beschluss vom 
23.12.2010 gemäß § 4 des Gesetzes über das Schiedsamt in den Gemeinden des Landes Nordrhein-
Westfalen (Schiedsamtsgesetz – SchAG NRW) bestätigt. 

Die Einführung der Ringvertretung der Schiedspersonen als Dauervertretung und deren Bestätigung durch 
das Amtsgericht Schwerte werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Schwerte, 11.01.2011 

Der Bürgermeister 
Im Auftrag  

gez.  
Carsten Morgenthal  
Städtischer Oberrechtsrat 
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12. Bekanntmachung 

Gruppenauskünfte 

I. Gruppenauskünfte an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen 

Gemäß § 35 Absatz 1 des Meldegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (MG NRW) vom 16.09.1997 in 
der z. Zt. gültigen Fassung, darf die Meldebehörde Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen in Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittelbaren Wah-
len von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und Landräten, in den sechs der 
Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 34 Absatz 1 Satz 1 MG NRW 
bezeichneten Daten (Vor- und Familienname, Doktorgrad und Anschrift) von Gruppen von Wahlberechtig-
ten erteilen, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist. Die Auskunft ist 
auf zwei Gruppen zu beschränken, die ihrerseits nicht mehr als zehn Geburtsjahrgänge umfassen dürfen. Die 
Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Der Empfänger hat die Daten 
spätestens einen Monat nach der Wahl zu löschen und hierzu erforderlichenfalls die Datenträger zu vernich-
ten; er hat mit dem Auskunftsersuchen eine entsprechende schriftliche Verpflichtungserklärung abzugeben.  

II. Gruppenauskünfte im Zusammenhang  mit Volksbegehren und Volksentscheiden sowie Bürger-
entscheiden 

Nach den Bestimmungen des § 35 Absatz 2 MG NRW dürfen im Zusammenhang mit Volksbegehren und 
Volksentscheiden sowie mit Bürgerentscheiden, Auskünfte nach Maßgabe des § 35 Absatz 1 MG NRW 
den Antragstellern und Parteien erteilt werden. Die Auskünfte dürfen bei Volksbegehren vom Tage der 
Veröffentlichung der Zulassung der Listenauslegung bis zum Ablauf der Eintragungs- oder Nachfrist und bei 
Volksentscheiden vom Tage der Veröffentlichung des Abstimmungstages bis zum Tag vor dem Abstim-
mungstag gegeben werden. Bei Bürgerentscheiden dürfen die Auskünfte vom Tage der Entscheidung, nach 
der einem zulässigen Bürgerbegehren nicht entsprochen wird, bis zum Tag vor dem Abstimmungstag 
gegeben werden.  

Die Betroffenen, das sind meldepflichtigen Personen ab Vollendung des 16. Lebensjahres (bei Wahr-
nehmung der Widerspruchsrechte in Zusammenhang mit Kommunalwahlen, ab Vollendung des 15. 
Lebensjahres), haben gemäß § 35 Absatz 6 MG NRW das Recht, der Weitergabe ihrer Daten in den 
unter I. und II. genannten Fällen (§ 35 Absatz 1 und 2 MG NRW) zu widersprechen.  

Der Widerspruch kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift beim Bürgerservice der Stadt 
Schwerte, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte erklärt werden. 

III. Gruppenauskünfte über Alters- und Ehejubiläen 

Die Bestimmungen des § 35 Absatz 3 MG NRW besagen, dass die Meldebehörde, Mitgliedern parlamentari-
scher und kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk eine Melderegisterauskunft 
über Alters- und Ehejubiläen von Einwohnern nur nach deren Einwilligung erteilen darf. Die Auskunft 
darf nur die in § 34 Absatz 1 Satz 1 MG NRW genannten Daten des/der Betroffenen sowie Tag und Art des 
Jubiläums umfassen.  

Als Jubiläen im Sinne des Meldegesetzes gelten 

- die Vollendung des 70., 75., 80., 85., 90., 95., 100. Lebensjahres und jedes weiteren Lebensjahres 

- das 50-jährige, 60-jährige, 70-jährige und 75-jährige Ehejubiläum 

IV. Gruppenauskünfte an Adressbuchverlage 

Zum Zwecke der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern darf Adressbuchverlagen gemäß  

§ 35 Absatz 4 MG NRW Auskunft über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften sämtlicher 
Einwohner erteilt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.  
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Die Übermittlung der Daten in den unter III. und IV. genannten Fällen ist nur zulässig, sofern die Betroffe-
nen zuvor schriftlich eingewilligt haben.  

Der Vollständigkeit halber weise ich darauf hin, dass im MG NRW weitere nachfolgend aufgeführte 
Widerspruchsrechte bestehen: 

- Widerspruch gegen die Weitergabe von Meldedaten an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesell-
schaft, wenn die betreffende Person als Familienangehörige (Ehegatten, minderjährige Kinder und 
Eltern minderjähriger Kinder) von Mitgliedern einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft 
nicht derselben oder keiner Religionsgesellschaft angehören. Dies gilt nicht, soweit Daten für Zwe-
cke des Steuererhebungsrechts der jeweiligen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 32 Absatz 
2 MG NRW) 

- Widerspruch gegen die Erteilung von Melderegisterauskünften an Private über das Internet (§ 
34 Absatz 1 b MG NRW) 

Selbstverständlich können die Betroffenen in den jeweiligen Fällen, jederzeit mit Wirkung für die Zukunft  

- Einwilligungen zur Datenübermittlung erteilen bzw. widerrufen. 

- der Datenübermittlung widersprechen bzw. Widersprüche zurücknehmen. 

Schwerte, 14.01.2011 

Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 

gez. 
Böckelühr  
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13. Bekanntmachung 

Aufforderung der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs 1993 

Nach § 1 des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) sind alle Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, vom vollendeten 18. 
Lebensjahr an wehrpflichtig (Wehrpflichtvoraussetzungen). Die Erfassung kann bereits ein Jahr vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres durchgeführt werden (§ 15 Absatz 6 WPflG). 

Alle Personen des Geburtsjahrgangs 1993, die wehrpflichtig sind und denen bislang kein Schreiben der 
Erfassungsbehörde über die bevorstehende Erfassung zugegangen ist, werden nach § 15 Absatz 1 WPflG 
aufgefordert, sich umgehend persönlich oder schriftlich bei der nachstehenden Erfassungsbehörde zur 
Erfassung zu melden: 

Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 

Bürgerdienste/Bürgerservice 
Rathausstr. 31 
58239 Schwerte 

jeweils in der Zeit von: 

Mo + Di 07.00 – 16.00 Uhr 
Mi  07.00 – 13.30 Uhr 
Do  07.00 – 18.00 Uhr 
 Fr  07.00 – 12.00 Uhr 

Diese Aufforderung wendet sich insbesondere an Personen ohne festen Wohnsitz, die die Wehrpflichtvor-
aussetzungen erfüllen. 

Bei der persönlichen Meldung ist der Personalausweis oder Reisepass mitzubringen. Es empfiehlt sich, auch 
sonstige der Feststellung der Wehrpflicht dienende Unterlagen mitzubringen.  

Arbeitnehmern, deren Arbeitgeber nicht nach § 14 Arbeitsplatzschutzgesetz zur Weiterzahlung des Arbeits-
entgelts verpflichtet ist, wird der durch die Erfassung entstehende Verdienstausfall durch die Erfassungsbe-
hörde auf Antrag erstattet. Dies gilt auch für die entstehenden notwendigen Auslagen, insbesondere Fahrkos-
ten am Ort der Erfassung.  

Schwerte, 11.01.2011 

Stadt Schwerte 
Der Bürgermeister 

gez. 
Böckelühr 
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14. Bekanntmachung 

Anerkennung des „Schwerter Netz für Jugend und Familie gGmbH“ 

Der Jugendhilfe- und Sozialausschuss der Stadt Schwerte hat in seiner VIII/007. Sitzung am 02.02.2011 das 
„Schwerter Netz für Jugend und Familie gGmbH“, Jägerstraße 5, 58239 Schwerte, als Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII i. V. m. § 25 AG-KJHG auf Ortsebene anerkannt. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Schwerte, 23.02.2011 

Der Bürgermeister 

gez. 
Heinrich Böckelühr 
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15. Bekanntmachung 

Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 

Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld - ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW - wird Arbeiten für die geowissenschaftliche 
Landesaufnahme durchführen. 

Zeitraum: Februar - Dezember 2011 

Kreis: Unna 

Stadt/Gemeinde/Kreis: Schwerte 

Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf Grund des § 2 des Lagerstättengesetzes vom 04.12.1934 
(RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 2. März 1974 (BGBl. S. 469) auch ohne vorherige Anmeldung berech-
tigt zum Betreten von Grundstücken, zur Vornahme von Untersuchungsarbeiten sowie zum Zutritt zu 
Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, Abgrabungen und Steinbrüchen. Sie legitimieren sich hierbei durch 
Dienstausweise. 

Diese geologische Bestandsaufnahme des Untergrundes ist Teil landesweiter Untersuchungen. Die gewon-
nenen Daten werden ausgewertet und in die Fachinformationssysteme Geologische Karte, Hydrogeologische 
Karte und Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet. Sie stehen als Grundlageninformation für zukünftige 
Planungen zur Verfügung und geben Auskunft über den Aufbau, die Zusammensetzung, die Eigenschaften 
und das Verhalten des Untergrundes. 

Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine Handbohrungen notwendig. In Ausnahmefällen müssen Sondier-
bohrungen bis zu 30 m Tiefe durchgeführt werden. Wenn Privatgrundstücke für diese Sondierbohrungen in 
Anspruch genommen werden sollen, werden die Eigentümer rechtzeitig informiert. Dabei wird auf privat-
wirtschaftliche Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke Rücksicht genommen. Etwaige durch 
die Inanspruchnahme entstehende Schäden werden nach den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
ersetzt. 

Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei der Erledigung 
ihrer Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen. 

Schwerte, 08.02.2011 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister 
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16. Bekanntmachung 

Beteiligungsbericht 2009 

Aufgrund des § 117 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der z. Z. gültigen 
Fassung wird folgendes bekanntgegeben: 

Der Beteiligungsbericht der Stadt Schwerte basierend auf den Abschlüssen des Wirtschaftsjahres 2009 steht 
ab sofort im Internet auf der Homepage der Stadt Schwerte (www.schwerte.de/rathaus) unter Downlo-
ads/ Beteiligungsbericht zur Verfügung. 

Bei Bedarf kann der Beteiligungsbericht auch in Papierform eingesehen werden. 

Hierfür wird um Terminabsprache unter Tel. Nr.: 02304/ 104-716 gebeten. 

Schwerte, 03.01.2011 

In Vertretung 

gez. 
Winkler 

http://www.schwerte.de/rathaus
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17. Bekanntmachung 

Veröffentlichung des Sondervermögens Bäder Schwerte 
- Jahresabschluss 2009 - 

Aufgrund der Vorschrift des § 108 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 26 Absatz 3 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (EigVO NRW) wird folgendes bekanntgemacht: 

Der Rat der Stadt Schwerte hat in seiner Sitzung am 01.12.2010 den Jahresabschluss des Sondervermögens 
Bäder Schwerte für das Wirtschaftsjahr 2009 wie folgt festgestellt: 

1. Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2009: 

Der von der Betriebsleitung aufgestellte und von der Dr. Bergmann, Kauffmann und Partner GmbH & 
Co. KG - Wirtschaftsprüfungsgesellschaft -, Dortmund, mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk 
versehene Jahresabschluss zum 31.12.2009 sowie der Lagebericht des Sondervermögens Bäder Schwerte 
werden gemäß § 26 Absatz 2 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO 
NRW) festgestellt. 

Die Bilanzsumme zum 31.12.2009 beträgt 11.192.139,96 €. 

2. Verlustabdeckung: 

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.205.054,46 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2010 
durch Abbuchung von der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen. 

3. Entlastung der Betriebsleitung: 

Der Betriebsleitung sowie dem Betriebsausschuss des Sondervermögens Bäder Schwerte wird für das 
Geschäftsjahr 2009 Entlastung erteilt. 

Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat folgenden Wortlaut: 

„Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes Sondervermögen 
Bäder Schwerte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2009 hat sie sich der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann & Partner Treuhand KG, Dortmund, bedient. . 

Diese hat mit Datum vom 09.08.2010 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Sondervermögens Bäder Schwerte, 
Schwerte, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Die Buchführung und 
die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschrif-
ten und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebslei-
tung des Sondervermögens. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den La-
gebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung bei Eigenbetrieben unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festge-
stellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung 
des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 
durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
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Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Sondervermögens sowie die Erwartung über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und 
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des 
Sondervermögens sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jah-
resabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Sondervermögens. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Sondervermögens und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-
fend dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Bergmann, Kauffmann 
& Partner Treuhand KG ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung ge-
mäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und 
prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 10.01.2011 

GPA NRW 

Abschlussprüfung – Beratung – Revision  

Im Auftrag 

Gregor Loges“ 

Die vorstehenden Feststellungen werden gem. § 108 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe c) GO NRW i. V. m.  
§ 26 Absatz 3 EigVO NRW öffentlich bekanntgemacht. Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung und Anhang) sowie der Lagebericht liegen bis zu Feststellung des Jahresabschlusses 2010 des 
Sondervermögens Bäder Schwerte im Rathaus I, Rathausstraße 31, Zimmer 317, 58239 Schwerte, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 

Schwerte, 26.02.2011 

Sondervermögen Bäder Schwerte 
Der Betriebsleiter 
In Vertretung 

gez. 
Markus Kleff 
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